
Benötigen Sie einen individuellen Termin außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten oder benötigen Sie bei 
einer persönlichen Vorsprache einen barrierefreien Zugang, rufen Sie uns bitte an. 

Postanschrift 
Landratsamt Landsberg am Lech, Von-Kühlmann-Str.15, 86899 Landsberg am Lech 

Bankverbindungen 

Sparkasse Landsberg-Dießen 
BLZ 700 520 60, Kto. 422 
IBAN: DE39 7005 2060 0000 0004 22 
BIC: BYLADEM1LLD 

 

VR-Bank Landsberg-Ammersee eG 
BLZ 700 916 00, Kto. 52 03 00 7 
IBAN: DE19 7009 1600 0005 2030 07 
BIC: GENODEF1DSS 

Dienstgebäude - Kommunale Abfallwirtschaft 
Außenstelle 11  •  Bayernstr. 9   •  86916 Kaufering 
Vermittlung:  Tel: 08191/129-0 -  Fax: 08191/129-1011 
E-Mail: poststelle@LRA-LL.bayern.de Internet: http://www.landkreis-landsberg.de 

Öffnungszeiten: Mo - Fr: 8:00 - 12:00, Di: 14:00 - 16:00 / Do: 14:00 - 18:00 
Erweiterte Öffnungszeiten der Zulassungsstelle: Mo - Do: 7:30 - 13:00, Fr: 7:30 – 12:00, Di: 14:00 - 16:00 / Do: 14:00 - 18:00 
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An alle Betreuerinnen und Betreuer  
An den Wertstoffhöfen 
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Kommunale Abfallwirtschaft; 
Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen auf den Wertstoffhöfen in Verbindung mit 
dem Corona-Virus 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
in den aktuell gültigen Allgemeinverfügungen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit 
und Pflege wird beschrieben, dass die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen weiter zu 
gewährleisten ist. Hierzu zählt auch die Abfallentsorgung und damit der Betrieb der Wertstoffhöfe.  
 
Generell ist der Betrieb des Wertstoffhofes auf das notwendige Minimum herunterzufahren. Es 
reicht aus, wenn Sie den Wertstoffhof aufsperren und das Befüllen der Container aus größerer 
Entfernung überwachen. Halten Sie aber in jedem Fall zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz 
Ihrer Mitmenschen mindestens einen Abstand von 1,5 bis 2 Meter zu den anliefernden Personen. 
Vermeiden Sie zwingend jeglichen Körperkontakt zu anderen Personen. Unterlassen Sie die 
Hilfestellung beim Beladen der Sammelcontainer (auch bei schweren Elektrogeräten). Die 
Anlieferer haben die Sammelcontainer selbstständig und allein zu befüllen.  
 
Sie haben zusätzlich die Befugnis, die Zufahrt zu den Wertstoffhöfen zeitweise zu sperren, um 
eine zu große Ansammlung von Personen zu verhindern.  
 
Über weitere aktuelle Veränderungen werden wir Sie gegebenenfalls kurzfristig informieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
Süßmeir 
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